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Die Hessische Energiespar-Aktion informiert: EnEV 2009: Ab 1. Oktober
gelten höhere Anforderungen
Zum 1. Oktober 2009 wird die neue Verordnung in Kraft treten und weit reichende
Veränderungen für die Durchführung von Bauprojekten mit sich bringen. Durch die
Novellierung der Energieeinsparverordnung (und der Heizkostenverordnung) wer-
den die Beschlüsse der Bundesregierung zum Integrierten Energie- und Klimapro-
gramm (IEKP) im Gebäudebereich umgesetzt. „Ziel der novellierten Energieeinspar-
verordnung (EnEV) ist es, den Energiebedarf für Heizung und Warmwasser im Ge-
bäudebereich um etwa 30 Prozent zu senken“, so Werner Eicke-Hennig, Projektlei-
ter der „Hessischen Energiespar-Aktion“.

Anwendungsbereiche EnEV 2009:

Neubauten:
Vergleichbar zur EnEV 2007 und den vorherigen Verordnungen ist bei Neubauten
das Datum des Bauantrags entscheidend. Wird der Bauantrag ab dem 01.10.2009
gestellt, ist die neue Verordnung anzuwenden. Bei lediglich anzeigepflichtigen Vor-
haben ist entsprechend der Zeitpunkt der Bauanzeige entscheidend.

Bestand:
Bei Sanierungen, die keiner Meldung an die Baubehörde bedürfen (z.B. Dach- oder
Fassadendämmung), ist der Zeitpunkt der Bauausführung entscheidend.

Die Änderungen der EnEV 2009 im Überblick: 

• Neubauten: Die Obergrenze für den zulässigen Jahres-Primärenergiebedarf
wird um durchschnittlich 30 Prozent gesenkt und die energetischen Anforde-
rungen an die Wärmedämmung der Gebäudehülle werden um durchschnitt-
lich 15 Prozent erhöht.

• Altbaumodernisierung: Bei der Modernisierung von Altbauten mit größeren
baulichen Änderungen an der Gebäudehülle werden die Bauteilanforderun-
gen um durchschnittlich 30 Prozent verschärft (z. B. Erneuerung der Fassa-
de, der Fenster, des Dachs). Alternativ kann auf das 1,4-fache Neubau-Ni-
veau saniert werden. Dies betrifft die Anforderungen an den Jahres-Primär-
energiebedarf und an die Wärmedämmung der Gebäudehülle.



• Die Anforderungen an die Dämmung oberster nicht begehbarer Geschoss-
decken (Dachböden) werden verschärft. Oberste begehbare Geschossde-
cken müssen bis Ende 2011 eine Wärmedämmung erhalten. In beiden Fäl-
len genügt aber auch eine Dämmung des Dachs.

• Für Klimaanlagen, die die Feuchtigkeit der Raumluft verändern sollen, wird
eine Pflicht zum Nachrüsten von Einrichtungen zur automatischen Regelung
der Be- und Entfeuchtung vorgesehen.

• Nachtstromspeicherheizungen, die älter als 30 Jahre alt sind, sollen in grö-
ßeren Gebäuden außer Betrieb genommen werden und durch effizientere
Heizungen ersetzt werden. Dies betrifft Wohngebäude mit mindestens sechs
Wohneinheiten und Nichtwohngebäude mit mehr als 500 Quadratmetern
Nutzfläche. Die Pflicht zur Außerbetriebnahme soll stufenweise zum 1. Janu-
ar 2020 einsetzen. Es besteht keine Pflicht, wenn das Gebäude das Anfor-
derungsniveau der Wärmeschutzverordnung 1995 erfüllt, der Austausch un-
wirtschaftlich wäre oder öffentlich-rechtliche Vorschriften den Einsatz von
elektrischen Speicherheizsystemen vorschreiben (z. B. Festsetzungen in
Bebauungsplänen).

• Maßnahmen zum Vollzug der Verordnung werden verstärkt: Bestimmte Prüf-
ungen werden dem Bezirksschornsteinfegermeister übertragen. Außerdem
werden Nachweise bei der Durchführung bestimmter Arbeiten im Gebäude-
bestand (Unternehmererklärungen) sowie einheitliche Bußgeldvorschriften
eingeführt. Verstöße gegen bestimmte Neu- und Altbauanforderungen der
EnEV und die Verwendung falscher Daten beim Energieausweis werden als
Ordnungswidrigkeit geahndet.

Informationen zur „Hessischen Energiespar-Aktion“, zum „Energiepass Hessen“,
den Kooperationspartnern, die 14 Energiesparinformationen mit detaillierten Hinwei-
sen zu den wichtigsten Energiespartechniken, viele weitere Fachbeiträge oder die
Energieberaterliste erhalten Sie unter www.energiesparaktion.de
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